
 
 

 

Kundmachung 
 

Gemäß § 92 Abs. 1 und 2 der Steiermärkischen Gemeindeordnung LGBL Nr. 115/1967 in der 
Fassung LGBL 118/2021 wird kundgemacht: 

 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 20.11.2025 beschlossen: 
Über Antrag von Herrn Bgm. Labugger wird vom Gemeinderat mehrstimmig (7 JA-Stimmen und 
3 Nein-Stimmen – SPÖ Fraktion) die Änderung der Schmutzwasserkanalabgabenordnung in den 
§§ 6, 7 und 9 wie folgt beschlossen: 
 

§ 6 Abs. 3 lit. a: 
Die Grundgebühr pro 1 EGW wird mit € 104,00 festgesetzt. 
Die Grundgebühr pro 0,50 EGW wird mit € 52,00 Euro festgesetzt. 
 

§ 6 Abs. 8: 
Der Anteil der Mengengebühr der Kanalbenützungsgebühr beträgt pro Kubikmeter verbrauchten 
Trink- und Nutzwasser € 2,08. 
 

§ 6 Abs. 8: 
Streichung der Wortfolge: „Erfolgt zusätzlich oder ausschließlich eine Wasserentnahme aus 
privater Wasserleitung oder aus einem Hausbrunnen, so wird ein Mindestverbrauch von 50 
Kubikmeter pro gemeldete Person im Jahr berechnet. Zusätzliche Wasserbezüge sind der 
Gemeinde schriftlich zu melden“ 
Einfügung Neu: Es wird eine Mindestgebühr von 40 Kubikmeter verbrauchtem Trink- und 
Nutzwasser je Jahr und Anschluss festgesetzt. 
 

§ 7 Abs. 4: 
Einfügung letzter Satz: Die Endabrechnung des laufenden Jahres erfolgt im 1. Quartal des 
Folgejahres. 
 

§ 7 Abs. 5 letzter Satz: 
Die Indexierung für die Schmutzwasser-Kanalabgabenordnung wird für das Jahr 2026 ausgesetzt. 
 

§ 9 Abs. 4: 
 § 6 Abs 3 lit. a, § 6 Abs 8, § 7 Abs 4 und § 7 Abs 5 letzter Satz gemäß der Änderungsverordnung 
der Schmutzwasser-Kanalabgabenordnung beschlossen mit Gemeinderatsbeschluss vom 
20.11.2025 treten mit 01.01.2026 in Kraft. 
 

Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
 

Der Bürgermeister 
 
 Angeschlagen am: 24.11.2025 
ÖkR Ing. Franz Labugger Abgenommen am: 


